
 

 

Beteiligungsvertrag in Form eines partiarischen Nachrangdarlehens 

1. Parteien 

2. Vorbemerkungen 

Anlage A

Anlage B



 

 

Anlage C

Anlage B

Anlage D



 

 

2.22. Qualifiziert nachrangig ist das Darlehen, da sämtliche Ansprüche der Companisten solange 
und soweit ausgeschlossen werden, wie sie einen Grund für die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens der Crowdinvestinggesellschaft herbeiführen würden. Ferner werden die 
Companisten in einem etwaigen Insolvenzverfahren der Crowdinvestinggesellschaft 
nachrangig, also erst nach Befriedung sämtlicher nichtnachrangiger Gläubiger bedient.  

Ein Totalverlust des eingesetzten Darlehenskapitals kann nicht ausgeschlossen werden. 
Gleiches gilt für den Zins und die Bonuszinsen. Das Angebot ist daher nur für Companisten 
geeignet, die das Risiko eines Totalverlusts finanziell verkraften können. 

3. Beginn und Dauer des partiarischen Darlehens 

4. Darlehensbetrag des Companisten 



 

 

5. Kosten 

6. Keine Mitwirkungs- und Stimmrechte 

7. Informations- und Kontrollrechte 

8. Nachweis der Mieteinnahmen 

§

§

Anlage E



 

 

9. Rückzahlung des partiarischen Darlehens 

10. Ertragsunabhängige jährliche feste Verzinsung 

11. Variabler jährlicher Bonuszins 

Anlage C

Anlage C



 

 

12. Bonuszins aus Grundstückswertsteigerung 

è

13. Verbundene Personen, Dritte 

§

§



 

 

§

§

14. Auszahlungskonto/Steuern 

15. Qualifizierte Nachrangklausel 

Anlage D
Anlage E



 

 

16. Verwässerung 

Anschlussfinanzierungen 

è

Weiteres Crowdinvesting auf Companisto 



 

 

17. Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Companisten 

18. Vorzeitige Kündigung 

19. Vorfälligkeitsentschädigung für den Companisten 



 

 

20. Haftungsbeschränkung und Haftungsfreistellung 

21. Schlussbestimmungen 

22. Anlagen 

§

§

§

§

§
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Anlage B - Grundbuchauszüge 

 

Da die Anlage B aus 140 Seiten besteht und über 25 MB groß ist, erklärt sich der Companist damit 
einverstanden, dass diese dem Vertrag nicht beigefügt ist, sondern ausschließlich unter folgendem 
Link abrufbar ist: 

 

http://companisto.com/docs/Anlage_B_-_Grundbuchauszu%CC%88ge.pdf 



Anlage C – Auszug aus dem Mietvertrag 

Mietvertrag
(Auszug)

zwischen 

Schloss Weissenhaus 

Jan Henric Buettner 

Schlossallee 1 

23758 Weissenhaus 

vertreten durch Jan Henric Buettner, 

im Folgenden "Vermieter“

und

Schloss Weissenhaus Betriebsgesellschaft mbH 

Parkallee 1 

23758 Weissenhaus 

vertreten durch den Geschäftsführer Hans-Wilm Zühlke

im Folgenden "Mieter“

im Folgenden gemeinsam "Parteien" oder jeweils die „Partei“



6. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

6.1. Das Mietverhältnis für das Mietobjekt beginnt am 01. Juli 2012 und wird für die Dauer 
von 20 Jahren und zwei Monaten fest abgeschlossen, gerechnet ab dem Monatsersten, 
der dem Mietbeginn folgt ("Festlaufzeit").  

6.2. Der Vermieter räumt dem Mieter ein zweimaliges Optionsrecht auf Verlängerung des 
Mietvertrages um jeweils fünf Jahre ein. Der Mieter hat das Optionsrecht zwei Jahre vor 
Ablauf der Festlauf- bzw. Optionszeit schriftlich gegenüber dem Vermieter auszuüben. 
Im Falle der Ausübung des Optionsrechts wird das Mietverhältnis nach Ablauf der 
Festlaufzeit bzw. der verlängerten Vertragslaufzeit zu den dann gültigen Konditionen 
fortgeführt. Wird das erste Optionsrecht nicht fristgerecht ausgeübt, entfällt auch das 
zweite Optionsrecht.  

6.3. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist während der Fest- und Optionslaufzeiten für 
beide Parteien ausgeschlossen; das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

6.4. Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch des Mietobjektes fort, so 
verlängert sich das Mietverhältnis auch dann nicht auf unbestimmte Zeit gemäß BGB, 
wenn die Parteien ihren entgegenstehenden Willen nicht erklären. 

7. MIETE 

7.1. Der Mieter ist zur Zahlung einer variablen Miete für den gesamten Mietgegenstand 
gemäß nachstehender Ziffer 7.2, mindestens jedoch einer Mindestmiete für den 
Hotelteil gemäß Ziffer 7.3 verpflichtet (nachstehend insgesamt: Miete).

7.2. Der Mieter ist zur Zahlung einer jährlichen variablen Miete verpflichtet, die sich nach 
dem Umsatz (netto) des Mietobjektes, der Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Zimmer, sowie deren Auslastung berechnet.

7.2.1. Die volle variable Miete ist ab dem Jahr 2017 zu zahlen. Sie beträgt dann 35 % 
vom Gesamtumsatz multipliziert mit der durchschnittlichen prozentualen 
jährlichen Zimmerauslastung (Beispielrechnung: Bei einem Gesamtumsatz von 
12 Mio. und einer Auslastung von 60% beträgt die Miete 2,52 Mio. €). Für das 
Jahr 2016 beträgt die variable Miete 28%, für das Jahr 2015 liegt sie bei 26%.

7.2.2. Umsatz im Sinne dieses Vertrages sind alle Umsätze, insbesondere die 
gesamten Einnahmen aus sämtlichen Werk- und Dienstleistungen, 
Warenverkäufen, Untermieten und alle sonstigen Einnahmen der Mieterin, mit 
ihr verbundener Unternehmen oder von sonstigen Dritten aus den auf oder in 
dem Mietgegenstand betriebenen Geschäften jeglicher Art.

7.2.3. Nicht zum Umsatz zählen jegliche Einnahmen, die im Namen oder für 
Rechnung von Dritten erzielt werden, soweit diese Leistungen betreffen, die 
nicht im Hotel selbst erbracht werden, mit Ausnahme der hieraus erzielten 
Provisionen (z.B. Ticketverkauf für Dritte) und Gutschriften.

7.2.4. Sofern Teile des Mietobjektes untervermietet werden fließen die Mieterlöse in 
die Ermittlung der variablen Miete gemäß Ziffer 7.2.2 und 7.2.3. ein. 

7.3. Es wird für das Mietobjekt eine Mindestmiete vereinbart, die abhängig ist von der 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Zimmer: 



7.3.1. Die monatliche Mindestmiete (netto) beträgt 

bis zum Ablauf des zweiten Mietjahres (2013): mietfrei

ab dem dritten Mietjahr (2014): EUR 2.500 für jedes betriebsfertig 
eingerichtete Hotelzimmer (bzw. Suite oder Cottage) des Resorts. Die 
Mindestmiete für das Mietjahr 2014 wird auf 50% reduziert.

ab dem vierten Mietjahr (2015) unterliegt die monatliche Mindestmiete der 
Wertsicherung nach Ziffer 8. 

7.3.2. Die monatlich zu zahlende Mindestmiete wird auf die jährlich nachträglich zu 
berechnende variable Miete gemäß Ziffer 7.2. angerechnet.

7.3.3. Sofern die durchschnittliche jährliche Zimmerauslastung bei über 90 zur 
Verfügung stehenden Zimmern weniger als 55% beträgt, werden maximal 90 
Zimmer zur Berechnung der monatlichen Mindestmiete herangezogen.

7.4. Betriebs- und Nebenkosten / Umsatzsteuer 

 Zusätzlich zur Miete hat der Mieter die Betriebs- und Nebenkosten (siehe Ziffer 9) und 
auf die Miete und die Betriebs- und Nebenkosten jeweils die Umsatzsteuer in jeweiliger 
gesetzlicher Höhe (derzeit 19 %) zu zahlen. 

7.5. Zahlungen / Fälligkeit 

7.5.1. Die monatlich zu zahlende Mindestmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung und 
Umsatzsteuer ist jeweils am 1. Werktag eines jeden Monats im voraus fällig 
und auf ein von dem Vermieter anzugebendes Konto zu zahlen.  

7.5.2. Auf die jährliche variable Miete hat der Mieter nach Ablauf eines jeden Monats 
Vorauszahlungen in Höhe von 1/12 der im vorangegangenen Betriebsjahr 
ermittelten variablen Miete gemäß Ziffer 7.2 zu leisten. Die Zahlung hat 
ebenfalls zum 1. Werktag eines jeden Monats zu erfolgen. Die Vorauszahlung 
im ersten Betriebsjahr erfolgt auf Basis eines zwischen Mieter und Vermieter 
abzustimmenden Budgets. 

Der Nachweis des jeweiligen Jahres-Umsatzes erfolgt jeweils unaufgefordert 
durch eine entsprechende Kontenaufstellung aller Umsätze gemäß Uniform 
Systems of Accounts for the Lodging Industry (USALI)  bis spätestens zum 15. 
des auf das Meldejahr folgenden Januars. 

7.5.3. Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter für die Ermittlung des Umsatzes 
folgende Unterlagen zukommen zu lassen:  

7.5.3.1. bis spätestens zum 30.06. des Folgejahres den testierten 
Jahresabschluss. 

7.5.3.2. bis spätestens zum 30.09. die Umsatzsteuerjahreserklärung sowie 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang erlassene 
Umsatzsteuerbescheide. 

7.5.4. Über die variable Miete wird der Vermieter auf Grundlage der oben genannten 
Unterlagen innerhalb von zwei Wochen nach deren Zugang abrechnen.  

Eine etwaige Differenz zwischen der ermittelten variablen Miete und den vom 



Mieter für das betreffende Jahr geleisteten Mietzahlungen ist binnen 7 Tagen 
nach Zugang der Abrechnung auszugleichen.  

7.5.5. Das erste und das letzte Mietjahr sind zeitanteilig abzurechnen (d.h. vom 
Mietbeginn bis zum 31.12. des ersten Mietjahres bzw. vom 01.01. des letzten 
Mietjahres bis Mietende).

7.5.6. Der Mieter verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Buchführung hinsichtlich der 
für die Berechnung des Umsatzes und der Umsatzmiete erforderlichen 
Zahlungsströme.  

Der Vermieter oder ein von ihm benannter vertraglich oder gesetzlich zur 
Verschwiegenheit verpflichteter Berater darf zur Prüfung der Umsätze und des 
Gewinns die Geschäftsunterlagen des Mieters einsehen und alle sonstigen 
erforderlichen Auskünfte verlangen. 

7.5.7. Im Falle der Untervermietung bzw. Nutzungsüberlassung hat der Mieter die 
vorgenannten Nachweispflichten und Einsichtsrechte dem Untermieter bzw. 
dem Dritten in einer Weise aufzuerlegen, dass dem Vermieter unmittelbare 
Ansprüche gegen den Untermieter zustehen.  

7.5.8. Für die Rechtzeitigkeit aller Zahlungen kommt es auf die Wertstellung des 
Geldes an. 

7.6. Bei Streitigkeiten vereinbaren die Parteien sich einem Schiedsgutachten zu 
unterwerfen. Der Gutachter wird von der Industrie- und Handelskammer Lübeck 
bestimmt.

8. WERTSICHERUNG 

Für die Festmiete wird eine Mietanpassung über einen Index vereinbart. 

8.1 Erhöht oder ermäßigt sich der Stand des durch das Statistische Bundesamt ermittelten 
monatlichen Verbraucherpreisindex für Deutschland (2005=100) zum Beginn des 4. 
Mietjahres, zu Beginn des 5. Mietjahres (usw. immer jährlich zu Beginn eines 
Mietjahres) gegenüber dem Stand bei Mietbeginn bzw. dem Stand der letzten 
Anpassung der Festmiete, verändert sich die Festmiete (netto) jeweils in Höhe von 75 
% der prozentualen Veränderung des vorgenannten Index.  

8.2 Die Anpassungen des Mietzinses sind von der jeweils berechtigten Vertragspartei unter 
Beifügung einer Abrechnung geltend zu machen. Die Anpassungen erfolgen 
automatisch und jeweils mit (Rück-)Wirkung zum Beginn des Mietjahres. Erfolgt die 
Mitteilung über die Anpassung des Mietzinses jeweils nicht, obwohl die 
Voraussetzungen vorliegen, bedeutet dies keinen Verzicht auf die (rückwirkende) 
Anpassung. Der Vertragspartner kommt dann aber nicht in Verzug.  

8.3 Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass die vorstehende Wertsicherungsklausel 
gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. e des Preisklauselgesetzes zulässig ist. Im 
etwaigen Fall der endgültigen Feststellung der Unwirksamkeit der vorstehenden 
Wertsicherungsklausel, verpflichten sich die Vertragsparteien in einem den gesetzliche 
Schriftformerfordernissen (§§ 550, 578, 126 BGB) genügenden Nachtrag, für die Zeit 
danach eine solche Wertsicherungsklausel zu vereinbaren, die nach den Vorschriften 
des Preisklauselgesetzes zulässig ist und der in diesem Mietvertrag vereinbarten 



Wertsicherungsklausel wirtschaftlich am nächsten kommt. Unabhängig hiervon ist der 
Vermieter in einem solchen Fall jedoch berechtigt, eine Anpassung des Mietzinses 
nach näherer Maßgabe des nachfolgenden Absatzes zu verlangen.  

8.4 Falls der in Ziffer 8.1 dieses Mietvertrages genannte Index nicht mehr fortgeführt, durch 
einen anderen Index ersetzt oder auf eine andere Basiszahl umgestellt werden soll, tritt 
der geänderte Index an die Stelle des in Ziffer 8.1 dieses Mietvertrages genannten 
Indexes. Im Übrigen sind die Vertragsparteien einander verpflichtet, eine auch insoweit 
in einem den Schriftformerfordernissen (§§ 550, 578, 126 BGB) genügenden Nachtrag 
entsprechende Regelung zu vereinbaren, die der hier getroffenen Vereinbarung 
wirtschaftlich am nächsten kommt. 








